




Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 17. Juni 1981 

2222. Privater Gestaltungsplan Clubgebäude Golfplatz, 
Schönenberg (Genehmigung). Am 12. Dezember 1980 stimmte 
die Gemeindeversammlung Schönenberg dem privaten Gestal-
tungsplan im Sinne des Planungs- und Baugesetzes (PBG) 
für einen Teil des Golfplatzareals zu. Das Grundstück befin-
det sich im Eigentum der Golfplatz Schönenberg AG, die den 
Gestaltungsplan hat aufstellen lassen. Im Hinblick auf die 
untergeordnete Belastung weiterer Grundstücke mit Sicht-
freihalteflächen hat die Gemeindeversammlung den Plan für 
allgemeinverbindlich erklärt. Der Beschluss wurde am 6. Fe-
bruar 1981 im kantonalen Amtsblatt publiziert. Der Gestal-
tungsplan lag gemäss § 88 Abs. 2 PBG zur Einsichtnahme auf. 
Laut Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksrates Horgen 
und der Kanzlei der Baurekurskommissionen ist gegen den 
Beschluss der Gemeindeversammlung kein Rechtsmittel einge-
legt worden. 

Gemäss § 85 PBG können private Gestaltungspläne mit 
öffentlich-rechtlicher Wirkung von den Grundeigentümern 
aufgestellt werden. Sie dürfen keine öffentlichen Interessen 
verletzen und wie Sonderbauvorschriften von der Bau- und 
Zonenordnung abweichen. Wenn die Abweichungen das bei 
Arealüberbauungen zulässige Mass überschreiten, bedürfen 
sie der Zustimmung des nach der Gemeindeordnung für den 
Erlass der Bau- und Zonenordnung zuständigen Organs (§§ 
84 und 86 PBG). 

Das Areal des Golfplatzes liegt gemäss Zonenplan vorn 6. 
Januar 1972 im liebrigen Gemeindegebiet. Der Entwurf des 
regionalen Gesamtplans sieht die Festlegung eines besonderen 
Erholungsgebietes (lit. C: Sportplatz und dergleichen) vor. 
— Der vorliegende private Gestaltungsplan soll die planungs-
rechtliche Voraussetzung schaffen für die Realisierung des 
neuen Klubhauses. Er ersetzt während seiner Geltungsdauer 
für seinen Anwendungsbereich die allgemeine Bau- und Zo-
nenordnung. Der Situationsplan im Massstab 1: 500 regelt die 
Lage und die Grösse des geplanten Gebäudes sowie die Er-
schliessung und die Parkierung. In den dazugehörigen Vor-
schriften sind die Nutzweise der bestehenden und des neuen 
Gebäudes sowie die Höhe des Neubaus geregelt. Ferner sind 
Vorschriften über die Begrünung sowie über die Gestaltung 
der Zufahrtsstrasse und der Parkplätze vorhanden. 

In der vorprüfenden Stellungnahme des Amtes für 
Raumplanung wurde darauf hingewiesen, dass allen Gestal-
tungsplänen, die im Sinne, von §§ 83-89 PBG erlassen und 
genehmigt werden, öffentlich-rechtliche Wirkung zukomme 
und dass deshalb der entsprechende Hinweis im Titel zum Ge-
staltungsplan weggelassen werden könne. Im übrigen steht 
der Beschluss der Gemeindeversammlung Schönenberg vorn 
12. Dezember 1980 mit dem kantonalen Recht und mit dem 
Entwurf zum regionalen Gesamtplan nicht in Widerspruch. 



Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Schönenberg 
vom 12. Dezember 1980 betreffend Zustimmung zum privaten 
Gestaltungsplan Clubgebäude Golfplatz im Sinne von §§ 85/86 
PBG wird genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Schönenberg wird eingeladen, Dis-
positiv I gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Schönenberg, 8821 
Schönenberg (unter Rücksendung eines mit dem Genehmi-
gungsvermerk versehenen Exemplars des Gestaltungsplans 
sowie der dazugehörigen Vorschriften), den Bezirksrat Bor-
gen, 8810 Borgen, sowie an die Direktionen der öffentlichen 
Bauten und der Finanzen. 

Zürich, den 17. Juni 1981 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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